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Pünktlich zu Weihnach-
ten „spendiert“ die Ärzte-
kammer Nordrhein den
Ärztinnen und Ärzten, die
Arzthelfer und Arzthelfe-
rinnen ausbilden, einen
neuen Service im Internet.
In der Rubrik „ArztInfo/
Arzthelferin“ ist eine Aus-
bildungsplatzbörse einge-
richtet.

Mit der Ausbildungs-
platzbörse will die Ärzte-
kammer Nordrhein ange-
hende Auszubildende und
ausbildende Ärztinnen und
Ärzte bei der Suche nach
dem geeigneten Ausbil-
dungspartner unterstützen.

In der Online-Börse
können junge Menschen,
die einen Ausbildungsplatz
in einer Arztpraxis suchen,
eine entsprechende Such-
anzeige aufgeben und ihr
Gesuch publik machen.
Ebenso können Ärztinnen
und Ärzte freie Ausbil-
dungsplätze online anbie-
ten oder in den Stellenge-
suchen nach geeigneten Be-
werbern und Bewerberin-
nen suchen.Der Service ist
kostenlos.

Ärztinnen und Ärzte
müssen sich vor der Aufga-
be eines Stellenangebotes
– ähnlich wie bei der Onli-
ne-Fortbildung – registrie-
ren und bekommen eine
Benutzer-ID. Der Vorteil:
Die Benutzer-ID öffnet
auch den Zugang zur On-
line-Fortbildung,die auf der
Homepage der Ärztekam-
mer Nordrhein angeboten
wird. Wer sich bereits bei
der Online-Fortbildung re-
gistriert hat, kann mit die-
ser Benutzer-ID auch Stel-

lenangebote aufgeben.
Ist das Online-Formular

für ein Stellenangebot oder
-gesuch ausgefüllt und ab-
geschickt,bekommt der In-
serent zur Sicherheit sofort
eine E-Mail zugesandt,die
nochmals die zur Publika-
tion vorgesehenen Anga-
ben enthält. Am Ende der
Mail ist ein „Aktivierungs-
link“ integriert. Wird die-
ser angeklickt,wird die An-
nonce online gestellt. Die-
ses Procedere hilft, Miss-
brauch zu vermeiden.In die
E-Mail ist ein weiterer Link
integriert,über den die An-
zeige bei Bedarf nochmals
verändert oder gelöscht
werden kann, falls die an-
gebotene Stelle vergeben
wurde, oder der Inserent
einen Ausbildungsplatz ge-
funden hat.

Die Inserate bleiben acht
Wochen sichtbar. Vier Ta-
ge vor Ablauf der Zeit wird
der Inserent per E-Mail ge-
fragt, ob die Meldung für
weitere acht Wochen aktiv
bleiben soll. Danach wird
sie automatisch gelöscht.
Damit wird das Angebot
aktuell gehalten.

Eine Suchmaske erlaubt,
die Stellenangebote und
Suchanzeigen nach verschie-
denen Parametern zu durch-
forsten. Wird kein Suchpa-
rameter eingegeben, wird
die Gesamtliste der Einträ-
ge angezeigt.

Die Ausbildungsplatzbör-
se befindet sich in der Ru-
brik „ArztInfo/Arzthelfe-
rin“ (kurz: www.aekno.de/
arztinfo/arzthelferin).

Fragen und Anregungen
sowie Kritik und Lob zum
Internetangebot der Ärzte-
kammer Nordrhein senden
Sie bitte an die E-Mail-
Adresse: onlineredaktion@
aekno.de.
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Die Zahl der neu abge-
schlossenen Ausbildungs-
verträge von Arzthelfern
und Arzthelferinnen ist in
Nordrhein im Vergleich zu
2003 nahezu konstant ge-
blieben.Nach Auskunft des
Verbandes der Freien Be-
rufe haben nordrheinische
Ärztinnen und Ärzte zum
Stichtag Ende September
insgesamt 2.033 neue Ausbil-
dungsverträge abgeschlos-
sen. Damit konnte die Zahl

der Verträge auf ähnlichem
Niveau wie im Vorjahr ge-
halten werden.

Die Zahl der männlichen
Auszubildenden ist dagegen
deutlich gestiegen. 2003
zählte die Statistik des Ver-
bandes nur sechs Verträge
mit männlichen Azubis. In
diesem Jahr haben in Nord-
rhein elf junge Männer ei-
nen Ausbildungsvertrag zum
Arzthelfer abgeschlossen.
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Ärzte aus Libyen zu Besuch 
bei der Ärztekammer 

Eine elfköpfige Delegation libyscher Ärzte und einer Ärztin nutz-
te eine Deutschlandreise und den Besuch der MEDICA, um sich
in der Ärztekammer Nordrhein einen Überblick über das deut-
sche Gesundheitssystem zu verschaffen. Der Geschäftsführende
Arzt Dr. Robert Schäfer (Bildmitte) erläuterte den Gästen die Auf-
gaben der Ärztekammer und die Funktionsweise der Selbstver-
waltung. Besonderes Interesse zeigten die Gäste an den Möglich-
keiten der Fort- und Weiterbildung. Text/Foto: bre
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Zahl der Ausbildungsverträge 
blieb nahezu konstant

Formulierungshilfe: 
Befreiung von der Gurtanlegepflicht 
In letzter Zeit werden vermehrt Bescheinigungen niedergelasse-
ner Ärztinnen und Ärzte zur Befreiung ihrer Patienten von der
Gurtanlegepflicht vorgelegt. Die darin getroffenen Aussagen ge-
hen von „…empfehle“, „…sollte“, bis „…angezeigt“.
Die entsprechende Verwaltungsvorschrift sieht vor, dass in der
ärztlichen Bescheinigung ausdrücklich zu bestätigen ist, dass der
Antragsteller auf Grund des ärztlichen Befundes von der Gurtan-
lege- bzw. Helmtragepflicht befreit werden muss. Die Diagnose
braucht aus der Bescheinigung nicht hervorzugehen.
In diesem Sinne wird darum gebeten, dass die entsprechenden
Bescheinigungen zur Befreiung von Gurtanlege- und Helmtrage-
pflicht in Ihrer Formulierung eindeutig sind. Hierzu ist beispiels-
weise die folgende Formulierung geeignet:
„Herr / Frau ...... ist auf Dauer / bis zunächst ...... von der Gurtan-
legepflicht / Helmtragepflicht zu befreien.“
Anderslautende Bescheinigungen werden nach Mitteilung der
Straßenverkehrsbehörden mangels Eindeutigkeit nicht mehr
anerkannt, was zur Folge hat, dass sich der Patient nochmals mit
dem Arzt in Verbindung setzen muss. 

Dr. iur. Dirk Schulenburg


